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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 153-2024 

Vorstossart: Postulat 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.209 

  

Eingereicht am: 11.06.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Widmer (Bern, GRÜNE) (Sprecher/in) 

 
 

 Hilty Haller (Bern, GRÜNE) 
von Greyerz (Bern, SP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

«BürgerInnen-Geld», bzw. «Kulturschaffenden-Geld» als Versuch im Kanton Bern 

Dem Regierungsrat wird folgender Prüfungsauftrag erteilt: 

1. Der Kanton Bern startet einen zeitlich begrenzten und wissenschaftlich begleiteten Ver-

such, eine zu bestimmende Anzahl Kunst- und Kulturschaffende mittels bedingungslo-

sem Grundeinkommen, statt mit den bisherigen diversen Beiträgen aus unterschiedli-

chen «Töpfen», zu unterstützen. 

2. Projekte, bei denen am Versuch Teilnehmende als Teil einer Gruppe oder eines Kollek-

tivs in Erscheinung treten, werden wie bisher behandelt und unterstützt.  

Begründung: 

Während der COVID-19-Pandemie wurden Kultur- und Kunstschaffende weltweit stark beein-

trächtigt. Die Schliessung von Veranstaltungsorten, Galerien und Bühnen führte zur Absage von 

Veranstaltungen und Aufführungen, was zu einem erheblichen Einkommensverlust für viele 

Künstler führte. Die Einschränkungen erschwerten auch die Zusammenarbeit und den kreativen 

Austausch, was die Schaffung neuer Werke behinderte. 

Darüber hinaus hatten viele Künstlerinnen und Künstler Schwierigkeiten, alternative Einnahme-

quellen zu finden, da traditionelle Auftrittsmöglichkeiten und Verkaufsmöglichkeiten begrenzt 

waren. Dies zwang viele dazu, sich digitalen Plattformen zuzuwenden, was nicht für alle gleich-

ermaßen zugänglich oder rentabel war. 

Die Krise betonte auch bestehende Ungleichheiten innerhalb des Kunst- und Kultursektors. 

Künstler waren oft stärker von den Auswirkungen betroffen als andere Berufszweige, da viele 
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bereits vor der Pandemie mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Ohne die un-

komplizierte und grosszügige Hilfe des Kantons wäre die Lage für viele Kulturschaffende noch 

prekärer geworden. 

Auch nach der Pandemie stellt die Erholung des Kultur- und Kunstwesens eine Herausforde-

rung dar. Die Wiedereröffnung von Veranstaltungsorten und die Rückkehr des Publikums helfen 

zwar – langsam –, verlorene Einkommen wiederaufzubauen und die kreative Gemeinschaft zu 

stärken. 

Ein «BürgerInnen-Geld» als bedingungsloses Grundeinkommen würde Kulturschaffenden und 

Künstlern eine Reihe von Vorteilen gegenüber traditionellen Fördergeldern bieten. Zunächst 

einmal würde das bedingungslose Grundeinkommen eine stabile finanzielle Basis schaffen, die 

unabhängig von der Marktnachfrage oder dem Erfolg eines bestimmten Projekts wäre. Dies 

würde finanzielle Unsicherheit reduzieren und es Künstlern ermöglichen, sich auf ihre kreative 

Arbeit zu konzentrieren, ohne ständig nach Geldquellen suchen zu müssen. 

Des Weiteren würde das bedingungslose Grundeinkommen bürokratische Hürden und Ein-

schränkungen beseitigen, die oft mit Fördermitteln verbunden sind. Antragsverfahren und Be-

richterstattungspflichten würden entfallen, was Zeit und Energie freisetzen würde, die sonst für 

administrative Aufgaben aufgewendet werden müssten. Dadurch könnten Künstler mehr Zeit 

und Ressourcen in ihre Kunst investieren. 

Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde auch die kulturelle Vielfalt fördern, indem es 

Künstlern aller Hintergründe und Genres die gleiche finanzielle Unterstützung bieten würde. 

Dies könnte dazu beitragen, die Chancengleichheit zu verbessern und marginalisierten Künst-

lern den Zugang zu Ressourcen zu erleichtern. 

Darüber hinaus würde das bedingungslose Grundeinkommen eine größere künstlerische Frei-

heit ermöglichen, da Künstler nicht mehr gezwungen wären, ihre Arbeit an den Erwartungen von 

Förderern oder dem kommerziellen Markt auszurichten. Sie könnten experimenteller und risiko-

freudiger sein, da sie nicht mehr von kurzfristigen Erfolgen abhängig wären, um ihre Existenz zu 

sichern. 

Insgesamt würde das bedingungslose Grundeinkommen Kulturschaffenden und Künstlern eine 

solide finanzielle Grundlage, mehr Freiheit und Unabhängigkeit sowie eine größere Vielfalt und 

Chancengleichheit in der Kunstszene bieten. 

Die Idee ist nicht aus der Luft gegriffen: Mitte Oktober 2021 hat Irlands Kulturministerin Cathe-

rine Martin beschlossen, Kulturschaffenden für drei Jahre ein bedingungsloses Grundeinkom-

men zu gewähren, damit diese weiterhin ihrer kreativen Arbeit nachgehen können. Profitieren 

sollen von diesem Projekt rund 2.000 Kreative aus Bereichen wie Musik, Schauspiel oder bil-

dende Kunst, aber auch die Club- und Veranstaltungsszene soll unterstützt werden – alles Be-

reiche, die durch die Covid-Pandemie extreme Einbussen hinnehmen mussten und weiterhin 

müssen. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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